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Motion 2021/16

Revision (Anpassung) Spitalgesetz - Verzicht auf
Gewinnausschüttungen an den Kanton zugunsten von
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen hauptsächlich im
Pflegebereich der Spitäler Schaffhausen

„Der Regierungsrat wird eingeladen, das Spitalgesetz (sowie nachgeordnet den
Rahmenkontrakt und (wenn erforderlich) den Jahreskontrakt mit den Spitälern
Schaffhausen) raschmöglichst derart zu revidieren bzw. anzupassen, dass ab
dem Geschäftsjahr 2021 keine Gewinnausschüttungen der Spitäler mehr an den
Kanton vorgesehen sind. Zudem soll der Gewinnanteil, wie er nach aktuell
geltendem Rahmenkontrakt dem Kanton zusteht, zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen des Spitalpersonals im öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis,
hauptsächlich im Pflegebereich, verwendet werden."

Begründung:

Nach der wuchtigen Annahme der Pflegeinitiative der schweizerischen Stimmbevölkerung (im Kanton
Schaffhausen mit gut 63 Prozent) ist rasches, gezieltes Handeln angesagt. Die Arbeitsbedingungen
hauptsächlich im System relevanten Pflegebereich der Spitäler Schaffhausen sind markant zu
verbessern, was namentlich bei der Arbeitsbelastung (niedrigere Betreuungsquote, Bürokratieabbau,
Aus- und Weiterbildungen, Qualitätsverbesserung in den Arbeitsabläufen, etc.) des Pflegepersonals
(auch in der Psychiatrie und Notfallaufnahme) zu geschehen hat. Zudem sind temporäre Lohnzu-
Schüsse periodisch zu evaluieren und umzusetzen, insbesondere für durch Behandlungen von Corona-
erkrankungen entstandene besonders sensible Personalbereiche wie namentlich IPS und Notfall, aber
auch in der Psychiatrie.



Es besteht ein akuter Mangel beim Pflegepersonal, der auf zahlreiche Berufsabgänge zufolge über-
massigen Stress, Erschöpfung, permanenter Uberlastung, Uberzeit, zurückzuführen ist, aber auch auf
jahrelang ungenügend geförderte Ausbildung. Diesen Missständen ist nun rasch mit geeigneten
Massnahmen entgegenzutreten.

Dabei ist es (nach der geforderten Anpassung der rechtlichen Grundlagen) der Spitalleitung zu
überlassen, in Absprache mit der Pflegedienstleitung sowie weiteren Fachpersonen aus dem
Pflegebereich (auch der Psychiatrie sowie der Notfallaufnahme) die dringend notwendigen Schritte zur
Verbesserung der Arbeitszufriedenheit einzuleiten und so weitere Personalabgänge im Pflegebereich zu
verhindern und die Attraktivität der Arbeitsplätze zu erhöhen.

In den letzten 3 Jahren haben die Spitäler Schaffhausen in Anwendung des geltenden Rechtes bzw. mit
Genehmigung des Kantonsrates jeweils die Hälfte ihres Gewinns an den Kanton ausgeschüttet. Im Jahr
2018 knapp 3 Millionen, 2019 gut 4,1 Millionen und 2020 - trotz Corona-Pandemie, jedoch dank einer
Finanzspritze des Kantons von 14.4 Millionen - knapp 3,4 Millionen Franken, wobei der Kanton
notabene über Jahre hinweg gleichzeitig dutzende Millionen an Überschüssen verzeichnen konnte.

Es macht keinen Sinn, wenn die Spitäler Schaffhausen jedes Jahr die Hälfte des Gewinns an den
Kanton abliefern müssen, andererseits offensichtlich die erforderlichen Mittel fehlen, um die
Arbeitsbedingungen bei der äusserst angespannten Personalsituation im Pflegebereich zu verbessern.
Dafür sind nun rasch die erforderlichen finanziellen Mittel freizuspielen, was mit einem Verzicht des
Kantons auf einen Anteil am jährlichen Gewinn schnell umgesetzt werden kann.

Gerne möchten wir sodann beantragen, es sei diese Motion im (thematischen) Einklang mit anderen
zur Beratung anstehenden Vorlagen bzw. Vorstössen zum Spital- und Pflegewesen, namentlich dem
dem Postulat 2021/2 (Förderung von Wiedereinsteigern und Quereinsteigerinnen im Pflegebereich) zu
behandeln.

Für die SP-Fraktion
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